
1. Allgemeines
1.1 (Geltungsbereich) Diese AGB sind zur Verwendung gegenüber Verbrauchern
bestimmt.
1.2 (Kollidierende Bedingungen, Schriftform, Nebenabreden) Für den Vertrag gelten
diese AGB; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen
nicht ausdrücklich widersprechen. Auf Nebenabreden vor und bei Vertragsschluss
kann sich der Kunde nur bei unverzüglicher schriftlicher oder elektronischer
Bestätigung berufen.
1.3 (Änderungsvorbehalt) Unsere Angebote sind freibleibend; technische
Verbesserungen unserer Erzeugnisse bleiben vorbehalten.
1.4 (Aufrechnung, Zurückbehaltung) Aufrechnung oder Zurückbehaltung durch
den Kunden sind nur mit unstreit igen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen zulässig.

2. Lieferung
2.1 Lieferzeiten verstehen sich ab Werk; sie beginnen erst nach Klärung der bei
Vertragsschluss noch offenen Fragen, nach Eingang vom Kunden zu beschaffender
Unterlagen wie Zeichnungen, Fotos oder Vorlagen zu laufen.
2.2 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
2.3 Wir werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit eines
Liefergegenstandes informieren. Sofern der Kunde die Gegenleistung schon erbracht
hat, werden wir sie unverzüglich zurückerstatten.

3. Preise, Versandkosten, Zahlungsbedingungen
3.1 Unsere Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer und gelten ab
Werk. Liegen zwischen Abschluss und Lieferung mehr als 4 Monate, so können wir
gem. § 315 BGB im Rahmen billigen Ermessens einen angemessenen Preisaufschlag
verlangen, der unserer Kostensteigerung bis zur Lieferung entspricht.
3.2 Rechnungen sind – vorbehaltlich schriftlicher Sondervereinbarung - ohne
Abzug sofort zur Zahlung fällig.
3.3 Bei Zahlungsverzug und/oder begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit
des Kunden können wir jede Einzellieferung von ihrer Vorausbezahlung oder einer
Sicherheitsleistung in Höhe ihres Rechnungsbetrages abhängig machen.

4. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferware bleibt bis zu ihrer vollständigen uneingeschränkten Bezahlung unser
Eigentum. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und
beim Kunden noch vorhandene Vorbehaltsware herauszuverlangen.

5. Widerrufsrecht
5.1 Sofern der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen wurde, hat der Kunde hat das Recht,
seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform oder durch Rücksendung der Ware zu widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens nach Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.
Der Widerruf bzw. die Rücksendung sind zu richten an: Technopool
Schwimmbadtechnologie GmbH, Geschäftsführer Heinz Lutz, Am Bostelberge 19,
30900 Wedemark.
5.2 Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn mit der Monatge der Lieferware
vor Ablauf der Widerrufsfrist mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden begonnen
wird oder der Kunde die Montage selbst veranlasst.
5.3 Im Falle eines wirksamen Widerrufs trägt der Kunde die Kosten der
Rücksendung, wenn die gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und wenn
der Preis der zurückgesendenden Ware einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt
oder der Kunde bei einem höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei.
5.4 Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen/Gebrauchsvorteile herauszugeben.
5.5 Bei einer Verschlechterung der Ware können wir Wertersatz verlangen. Dies
gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung
– wie sie dem Kunden im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen
ist. Im übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die
Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren
Wert beeinträchtigt.

6. Mängel- und Ersatzansprüche
6.1 Wir haften dafür, dass unsere Lieferwaren und/oder Montageleistungen bei
Gefahrübergang mangelfrei sind. Die Beschaffenheit, Haltbarkeit und Verwendung
unserer Lieferware richtet sich ausschließlich nach der Produktbeschreibung und/
oder Bedienungsanleitung.
6.2 Wenn der Kunde die Lieferware für andere Zwecke als die vereinbarten
verwenden will, hat er die Eignung dazu und/oder die Zulässigkeit auf eigene
Verantwortung selbst sorgfältig zu prüfen. Für eine von uns nicht ausdrücklich und
schrift l ich bestätigte Verwendbarkeit schließen wir die Haftung aus. Bei
Konstruktionsvorschriften des Kunden haften wir nicht für Eignung oder Zulässigkeit
der gewünschten Konstruktionen und haben insoweit keine besondere Prüfpflicht.
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6.3 Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde das Recht, Nacherfüllung durch
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen. Wir sind
jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere  Art der Nacherfüllung
ohne erhebliche Nachteile für den Kunden bleibt. Bei Ablehnung, Unmöglichkeit
oder Scheitern der Nacherfüllung hat der Kunde das Recht, zu mindern oder nach
seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.
6.4 Wir haften nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung
und Bedienung der Lieferware sowie normaler Abnutzung und Verstößen gegen
unsere Bedienungsanleitungen; dasselbe gilt hinsichtlich von Folgen thermischer,
chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse. Das gleiche gilt, wenn
die Mängel auf nicht von uns bestätigten Eingriffen oder Anordnungen des Kunden
zurückzuführen sind.
6.5 Mängelansprüche gegen uns verjähren innerhalb von zwei Jahren nach
Ablieferung der Ware an den Kunden. Die Verjährungsfristen gemäß § 438 Abs. 1
Nr. 2 (Bauwerke, Sachen für Bauwerke) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke oder
Planungs- oder Überwachungsleistungen dafür) BGB bleiben unberührt.
6.6 Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist beschränkt auf Ansprüche wegen
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, auf Ansprüche aus dem
Produkthaftungsgesetz sowie auf Ansprüche aus schuldhafter Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, durch die der Vertragszweck gefährdet wird. Im
Übrigen ist unsere Haftung für leicht fahrlässige Verletzung wesentl icher
Vertragspfl ichten auf den von uns bei Vertragsschluss voraussehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Schadensersatzansprüche gegen uns verjähren innerhalb eines Jahres nach
Ablieferung der Ware an den Kunden. Das gilt nicht für Schadensersatzansprüche
aufgrund arglistigen Verschweigens eines Mangels, für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit und für Schäden, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen.
6.7 Stellt sich bei unserer Untersuchung eines vom Kunden gerügten Mangels
oder im Zuge unserer Nachbesserungsarbeiten heraus, dass die Mängelrüge
unberechtigt war, können wir eine angemessene Vergütung für die Untersuchungs-
und/oder Reparaturarbeiten verlangen.

7. Ersatzteile
Unsere Verpflichtung zur Haltung/Lieferung von Ersatzteilen ist auf die Dauer von
5 Jahren nach Lieferung beschränkt. Für Ersatzteile gelten unsere jeweiligen
Listenpreise.

8. Entsorgung
Wir bieten unseren Kunden an, unsere unter das Elektrogesetz fallenden Altgeräte,
die nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden, innerhalb Deutschlands
zurückzunehmen und die Wiederverwertung/Entsorgung zu übernehmen.  Wenn
der Kunde die Entsorgung nicht durch uns durchführen lässt, übernimmt er auf
eigene Kosten die Pflicht der Entsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften und
stellt uns von der Verpflichtung nach § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht des
Herstellers) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.

9. Gewerbliche Schutzrechte
9.1 Für unsere Konstruktionen, Muster, Abbildungen, technischen Unterlagen
behalten wir uns das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte
vor, auch wenn der Kunde die Kosten für die Konstruktionen usw. übernommen
hat.
9.2 Sofern wir Waren nach vom Kunden vorgeschriebenen Spezifikationen liefern,
haftet er uns dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerbliche
Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Er hat uns alle aus
solchen Rechtsverletzungen resultierenden Schäden zu ersetzen.


